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Die sächsische Hochschullandschaft lässt sich derzeit als prekärer Durchlauferhitzer 
beschreiben. Wissenschaftliches Personal wird zum größten Teil befristet, unter hoher 
Arbeitsbelastung und häufig ohne echte berufliche Perspektiven eingestellt. Die Folgen sind 
nicht nur häufige Wechsel im Personal und negative Effekte auf Forschung und Lehre, 
sondern wirken sich vor allem auch persönlich auf die Mitarbeiter*innen und deren soziales 
Umfeld aus. 
Dieser Zustand ist jedoch nicht alternativlos. Die vorliegenden Anträge der Landtagsfraktion 
DIE LINKE und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN greifen diesen Zustand auf. Auch der bereits 
beschlossene und daher hier heut nicht besprochene Antrag der Koalitionsfraktionen zu dem 
Thema nimmt sich der Problematik an. Zahlreiche angestrebte Maßnahmen der Anträge sind 
zu begrüßen. Es bleiben jedoch einige Lücken.  
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Daher will ich aus der Sicht der Mittelbauinitiative der TU Dresden im Folgenden drei 
Problemfelder aufzeigen, Folgen darlegen und darauf aufbauend Lösungsansätze der Anträge 
bewerten. 
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Problemfeld: Befristungen

a) Zu hohe Befristungsquote

 TU Chemnitz: 94,15%

 Universität Leipzig: 88,68%

 TU-Dresden: 88,62% 

 TUB Freiberg: 88,45%

(vgl. Antwort kleine Anfrage „Wissenschaftlicher Nachwuchs“ (Drs 6/1040, Anlage 1 S.1) 

 

 

Die Quote der befristeten Arbeitsverhältnisse an sächsischen Hochschulen hat einen 
historischen Höchststand erreicht. Vor allem an den großen Hochschulen ist die Lage 
besonders prekär. Angeführt wird die Liste von der TU-Chemnitz an der 2015, 94,15% aller 
akademischen Mitarbeiter*innen befristet beschäftigt sind. An anderen Hochschulen sieht es 
auch nicht wesentlich besser aus. An keiner der sächsischen Hochschulen gibt die Statistik 
der vergangenen Jahre Anzeichen dafür, dass diese Quoten sinken werden. I.d.R. sind sie in 
den vergangen Jahren überall gestiegen. 
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Problemfeld: Befristungen

b) Zu kurze Befristungen

 Anzahl von befristeten Verträgen akademischer 
Mitarbeiter*innen mit Laufzeit unter 6 Monaten an 
sächsischen Hochschulen:  2956

Befristungen unter 6 Monaten 
(Anteil akademischer Mitarbeiter*innen an der Hochschule):

 TU Chemnitz: 38%

 TUB Freiberg: 36%

 Uni Leipzig: 32%

 TU Dresden: 12%

(vgl. Antwort kleine Anfrage „Wissenschaftlicher Nachwuchs“ (Drs 6/1040, Anlage 2 S.1) 

 

 

Neben den hohen Befristungs-Quoten sind ein wesentlicher Teil dieser Befristungen zu kurz. 
Allein in Sachsen sind 2956 Menschen mit einer Befristungszeit von 6 Monaten oder weniger 
an einer Hochschule angestellt Auch hier führt Chemnitz mit fast 40% der befristeten 
Verträge unter 6 Monaten die Liste an. Man könnte hier also nicht einmal von einem 
Durchlauferhitzer sprechen, da dieser systematisch gleichmäßig arbeitet. An sächsischen 
Hochschulen kommt es immer wieder zu Abkühlungs- und Erhitzungsphasen. 
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Problemfeld: Befristungen
c) Befristungen entsprechen nicht der Qualifikationszeit 

Vgl. Mitarbeiter*innen-Befragung der mid. Url: http://mittelbau-dresden.de/mitarbeiterinnen-befragung-der-mid/  

 

Auch wenn Dresden hier zunächst mit einer geringeren Quote von kurz befristeten Verträgen 
hervorsticht, relativiert sich diese Sicht, betrachtet man die Ergebnisse der Befragung der 
Mittelbauinitiative der TU Dresden. Über 42% der Befragten sind 12 Monate oder kürzer 
befristet. Nur 10% sind über 3 Jahre befristet. Wobei man davon ausgehen kann, dass 
darunter wenige entfristete Verträge sind, die nach 1990 geschlossen wurden. Bedenkt man 
dabei, dass es sich hier zu einem großen Teil um Qualifikationsstellen handelt und dass die 
durchschnittliche Zeit einer Promotion etwa bei 5 Jahren liegt (vgl. BuWiN 2013, S. 187), 
erkennt man das Missverhältnis leicht.  
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Problemfeld: Befristungen
d) Häufige Kettenverträge 

Vgl. Mitarbeiter*innen-Befragung der mid. Url: http://mittelbau-dresden.de/mitarbeiterinnen-befragung-der-mid/  

 

Zu den kurzen Verträgen kommt, dass diese häufig aufeinander in Form von Kettenverträgen 
folgen. 83% der Befragten der Umfrage der Mittelbauinitiative Dresden haben angegeben 
schon mehr als einen Vertrag gehabt zu haben. Ein Viertel der Befragten hatten schon 6 oder 
mehr Verträge. 
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Problemfeld: Befristungen
d) Häufige Kettenverträge 

Vgl. Mitarbeiter*innen-Befragung der mid. Url: http://mittelbau-dresden.de/mitarbeiterinnen-befragung-der-mid/  

 

Zu den kurzen Verträgen kommt, dass diese häufig aufeinander in Form von Kettenverträgen 
folgen. 83% der Befragten der Umfrage der Mittelbauinitiative Dresden haben angegeben 
schon mehr als einen Vertrag gehabt zu haben. Ein Viertel der Befragten hatten schon 6 oder 
mehr Verträge. 
 
Es lässt sich also festhalten, dass die sächsischen Universitäten fast ausschließlich befristete 
Arbeitsverhältnisse bieten, dabei viele Verträge eine Laufzeit von 6 Monaten oder weniger 
haben, ein Großteil der Mitarbeiter*innen Erfahrungen mit Kettenverträgen haben und 
Vertragslaufzeiten weit entfernt von der Dauer der Qualifikation sind. 
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Problemfeld: Arbeitsbelastung

Vgl. Mitarbeiter*innen-Befragung der mid. Url: http://mittelbau-dresden.de/mitarbeiterinnen-befragung-der-mid/  

 

Häufig erfüllen akademische Mitarbeiter*innen zahlreiche zusätzliche und nicht ihrer 
Tätigkeitsbeschreibung entsprechende Aufgaben. Dazu zählt vor allem Lehre. Hier sehen wir, 
dass auch Gruppen die i.d.R. der Beschreibung nach nicht für Lehre verantwortlich sind, 
dafür herangezogen werden. 
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Problemfeld: Arbeitsbelastung

Vgl. Mitarbeiter*innen-Befragung der mid. Url: http://mittelbau-dresden.de/mitarbeiterinnen-befragung-der-mid/ 

 

 

Andere Hintergründe sind zahlreiche Verwaltungsaufgaben oder Tätigkeiten, um Vorgesetzte 
zu unterstützen (Prüfungsleistungen, Forschungsassistenz usw.).  
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Problemfeld: Berufsperspektiven

Vgl. Statistisches Landesamt Sachsen. Personal an den Hochschulen im Freistaat Sachsen 2013. S. 10.

 

 

Seit 1993 ist die Zahl der Professor*innen in Sachsen um 20% gestiegen, die Zahl der 
wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarberiter*innen hingegen um 329%. 
Leider liegen keine genauen Zahlen über den Anteil der Promovierenden unter den 
Mitarbeiter*innen vor. Hier muss der Koalitionsvertrag noch umgesetzt werden. Es ist aber 
davon auszugehen, dass ein Großteil der WMA*innen Qualifizierungsstellen besetzen.  
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Problemfeld: Berufsperspektiven

 

 

Ein ähnliches Missverhältnis bildet sich bundesweit ab. Die Perspektiven auf eine Karriere an 
der Universität sind also in Sachsen und bundesweit dementsprechend schlecht. Es liegt in 
der Natur der Sache, dass nicht alle qualifizierten Mitarbeiter*innen an der Universität 
verbleiben. Jedoch führt die Konkurrenz mit der freien Wirtschaft, die sicherere Karriere-
Perspektiven bieten kann zum Verlust der besten Köpfe an der Universität. Es gibt aber noch 
weitaus mehr negative Folgen   
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Folgen
a) Unzufriedenheit:

Vgl. Umfrage zur Befindlichkeit des akademischen Mittelbaus an der TU Chemnitz 2013, Url: https://www-user.tu-

chemnitz.de/~mhofma/vamc/downloads/Mittelbau_Umfrage_2013.pdf

 

 

Die Mittelbauinitiative der TU Dresden nimmt unter den Angestellten Unzufriedenheit und 
Frustration wahr  
Auch an der TU Chemnitz waren 2013 42% der Befragten eher unzufrieden oder sehr 
unzufrieden mit ihrer beruflichen Situation  
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Folgen
a) Unzufriedenheit:

Vgl. Mitarbeiter*innen-Befragung der mid. Url: http://mittelbau-dresden.de/mitarbeiterinnen-befragung-der-mid/  

 

An der TU Dresden waren 2014 93% der Meinung die TU Dresden könnte mehr für die 
beruflichen Perspektiven der akademischen Mitarbeiter*innen tun.  
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Folgen
b) Zeitmangel

Vgl. Mitarbeiter*innen-Befragung der mid. Url: http://mittelbau-dresden.de/mitarbeiterinnen-befragung-der-mid/  

 

Die Arbeitsbelastung führt zu Zeitmangel. Über 20% der Befragten an der TU Dresden gaben 
an, sich nicht in ihrer Arbeitszeit qualifizieren zu können. Große Teile verfügen über wenig 
Arbeitszeit für ihre Qualifikation: 
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Folgen
c) Resignation und Erschöpfung

Vgl. Umfrage zur Befindlichkeit des akademischen Mittelbaus an der TU Chemnitz 2013, Url: https://www-user.tu-

chemnitz.de/~mhofma/vamc/downloads/Mittelbau_Umfrage_2013.pdf

 

 

Die Umstände führen zu Resignations- und Erschöpfungserscheinungen. Die 
Mittelbauinitiative, der TU-Chemnitz hat dies in ihrer Umfrage 2013 aufgezeigt: 42,2 % der 
Befragten stellen ihre Erwartungen zurück, 21,9 tun dies hin und wieder; 29,5 % fühlen sich 
oft erschöpft, 26,3 fühlen sich hin und wieder erschöpft 
Über die Hälfte der Befragten, zeigt also oft oder gelegentlich Resignations- und 
Erschöpfungserscheinungen. Den Einfluss auf die Qualität der Arbeit dieser 
Mitarbeiter*innen können Sie sicher selbst bewerten. 
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Folgen
d) Unsicherheit und Demotivation

Vgl. Umfrage zur Befindlichkeit des akademischen Mittelbaus an der TU Chemnitz 2013, Url: https://www-user.tu-

chemnitz.de/~mhofma/vamc/downloads/Mittelbau_Umfrage_2013.pdf

 

 

Zukunft ist an der Hochschule kaum planbar und erzeugt Unsicherheiten. 
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Folgen

Vgl. Mitarbeiter*innen-Befragung der mid. Url: http://mittelbau-dresden.de/mitarbeiterinnen-befragung-der-mid/ 

c) Unsicherheit und Demotivation

 

 

Ein Großteil der Mitarbeiter*innen der TU Dresden rechnen zwar mit weiteren befristeten 
Verträgen. 
Dennoch erschwert die Unsicherheit u.a. Familienplanung. ¼ der Befragten der 
Mittelbauinitiative Dresden hat einen Kinderwunsch bereits aufgrund der Arbeit zurück 
gestellt. 
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Vgl. Der wissenschaftliche „Mittelbau“ an deutschen Hochschulen. 2009, S. 62.  

 

Eine Studie aus dem Jahr 2009 zeigt, dass Befristung und Arbeitsbelastung die höchsten 
negativen Auswirkungen auf Motivation von wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen haben. 
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Lösungsansätze
 Erhöhung der Grundfinanzierung und Festschreibung von 

Maßnahmen zu Verbesserung der Situation des wissen-
schaftlichen Nachwuchses im Hochschulentwicklungsplan 
sowie in Ziel- und Zuschussvereinbarungen

 Maßnahmen

a) Befristung nur für Qualifikationszeit

b) Orientierung der Befristungsdauer an benötigter Zeit für 
Qualifikation

c) Schaffung von Stellenpools

d) Schaffung planbarer Karrierewege. Z.B. durch Schaffung 
neuer Personalkategorien unterhalb der Professur

e) Erfahrungen mit WHKs und Lehrbeauftragten berücksichtigen

 

 

Die Anträge der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN als auch der Fraktion DIE LINKE 
fordern zahlreiche Maßnahmen, die den beschriebenen Missständen entgegen gesetzt 
werden sollen. Im Folgenden werde ich versuchen diese Maßnahmen zu bewerten und ggf. 
zu ergänzen. 
Zu begrüßen ist, dass beide Anträge fordern, ein Konzept oder eine Grundsatzvereinbarung 
zur Verbesserung der Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses anzustreben. Ebenfalls 
positiv zu bewerten ist, dass Mindestanteile von entfristeten Verträgen, 
Betreuungsvereinbarungen, Drittmittelpools und Personalkonzepte Gegenstand dessen sein 
soll.  
An dieser Stelle sollte gleichzeitig über die Durchsetzbarkeit dieser Maßnahmen nachgedacht 
werden. Ein Gremium, welches die Durchsetzung der angestrebten Maßnahmen überprüft 
wird unserer Meinung nach nur bedingt erfolgreich sein. Auch die Schaffung von 
Anreizprogrammen wie es derzeit durch Programme wie „Gute Lehre/Starke Mitte“ 
angestrebt wird, halten wir für wenig wirksam. Die sächsischen Universitäten befinden sich in 
einer ständigen nationalen und internationalen Konkurrenzsituation. Dazu kommt, dass die 
Kürzungen der vergangenen Jahre, Hochschulpakte, Exzellenzinitiativen, DFG 
Förderprogramme und andere Drittmittel eine extreme Planungsunsicherheit für die 
Universitäten generieren. Der Drang nach Flexibilität, das heißt nach kurzen und befristeten 
Arbeitsverhältnissen, liegt also in der Natur der Sache. Diese Praxis durch zur Verfügung-
Stellung zusätzlicher befristeter Drittmittel zu bekämpfen gleicht dem Versuch Feuer mit 



Feuer zu bekämpfen. Durch solche Mittel könnten entweder neue befristete 
Arbeitsverhältnisse geschaffen werden oder Sachmittel aufgestockt werden. Beides hätte 
nicht den erwünschten Effekt. 
Sinnvoller erscheint es, die Mittel solcher Programme direkt in die seit Jahren durch 
Lohnsteigerung und Inflation schrumpfende Grundfinanzierungen der Hochschulen fließen 
zu lassen, um so Planungsunsicherheiten zu reduzieren. Gleichzeitig müssten konkrete 
Maßnahmen im Hochschulentwicklungsplan, Ziel- und Zuschussvereinbarungen verbindlich 
festgeschrieben werden.  
  
1. Wie sollten diese festgeschrieben Maßnahmen genau aussehen? 
Hier erscheint uns die Verpflichtung zur Erstellung von Personalentwicklungskonzepten 
zentral. Personalentwicklungskonzepte sollten nicht nur langfristige Stellen für 
Daueraufgaben festschreiben und die Verpflichtung zur Schaffung von Stellenpools 
enthalten, sondern auch vorschreiben, Verträge bei Qualifikationen auf die Dauer der 
Qualifikation zu befristen und mit Betreuungsvereinbarungen zu kombinieren. Auch eine 
Verpflichtung über einen zweckgerechten Einsatz und der Erstellung von Mindeststandards 
für SHK, WHK und Lehrbeauftragte sollte Teil des Personalentwicklungskonzeptes sein. 
 
2. Wie ließen sich diese Maßnahmen konkret umsetzen?  
a) Grundsätzlich dürften nur noch Qualifikationsstellen befristet werden.  
b) Die Befristungsdauer orientiert sich grundsätzlich an der Länge der benötigten 
Qualifikationszeit. Das heißt, wenn die Qualifikationszeit voraussichtlich 5 Jahre beträgt, dann 
sollte der Vertrag unabhängig der zu Verfügung stehenden Drittmittel, auf 5 Jahre befristet 
werden.  
  
b) Durch die Schaffung eines gut ausgestatteten Stellenpools aus Haushaltsstellen und 
Drittmitteln können dann auch Ausfallzeiten von Drittmittelprojekten an der entsprechenden 
Stelle brückenfinanziert werden. Wie diese Stellenpools ausfinanziert werden könnten, 
werde ich später beschreiben.  
  
c) Begleitet sollten solche Verträge durch Qualifizierungsvereinbarungen, die eine 
Betreuungspflicht, Betreuungstreffen sowie die Qualifizierung des Betreuers hinsichtlich von 
Mitarbeiter*innenführungskompetenz sicherstellen.  
  
d) Sinnvoll scheint es, in dem Zusammenhang über neue Personalkategorien nachzudenken. 
Zum einen werden zahlreiche Daueraufgaben bisher durch Menschen abgedeckt die sich in 
der Qualifizierungsphase befinden und zum anderen habe ich bereits aufgezeigt, dass der 
sich qualifizierende Mittelbau in einem ungünstigen Verhältnis zu möglichen 
Professur*innen-Stellen steht. Die Schaffung von mehr Tenure-Track-Programmen zu einer 
Juniorprofessur und die Absicherung der Anschlussfinanzierung sind zwar zu begrüßen, aber 
nicht geeignet, das Problem schlussendlich zu überwinden. Vielmehr bedarf es entfristeten 
Stellen unterhalb der Professur, welche Daueraufgaben in Forschung und Lehre übernehmen 
können. Hier wären auch Tenure-Track-Verfahren auf entfristete Stellen ohne Habilitation 
denkbar. Dies würde das Verhältnis dahingehend verbessern, dass weniger 
Qualifikationsstellen zur Abdeckung von Daueraufgaben nötig wären und mehr reale 
berufliche Perspektiven an der Universität entstehen würden. 
  



e) Gleichzeitig sollten bisher bestehende Personalkategorien überdacht werden. WHK und 
Lehrbeauftragte werden häufig zur Sicherstellung von Daueraufgaben herangezogen obgleich 
dies nicht das gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenfeld vorsieht. Hintergrund dessen ist, dass 
die Hochschulen reale Bedarfe an Arbeitskraft nicht mit den zu Verfügung stehenden Stellen 
des Stellenplanes abdecken können. Es handelt sich also nicht um einen Aufbau der Stellen, 
sondern um eine Anerkennung der Realitäten.  
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Lösungsansätze
 Rahmenbedingungen

 Einfluss auf Novellierung des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes

 Beschränkung befristeter Förderprogramme durch den 
Bund zu Gunsten einer direkten Zuweisung von Bundes-
mitteln in die Grundfinanzierung der Hochschulen

 Abschaffung sachgrundloser Befristungen- bei 
Einführung von „Qualifikation“ als Sachgrund

 

 

3. Neben den Vereinbarungen mit den Hochschulen sind jedoch weitere 
Rahmenbedingungen notwendig, die durch den Landtag und die Staatsregierung gestaltet 
bzw. initiiert werden müssen. 
  
Es ist den Anträgen dahingehend zuzustimmen, dass im Hochschulgesetz der 
Befristungszwang bei Drittmitteln überdacht und eine Juniorprofessur mir verlässlich 
ausgestalteten Tenure-Track verankert werden muss.  
Auch zu begrüßen ist, dass bei der Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes auf 
Festschreibung besserer Arbeitsbedingungen zu drängen sei und die Tarifsperre aufgehoben 
werden müsse. 
Es bestehen jedoch weitere Eckpunkte, die auf Bundesebene initiiert werden sollten:  
a) Zum einen sollte dringend dahingehend auf den Bund eingewirkt werden, dass die Mittel 
nicht mehr über befristete Pakte, DFG, Exzellenzinitiativen und ähnliches an Hochschulen 
zugewiesen werden. Die Aufhebung des Kooperationsverbotes ermöglicht es dem Bund, 
Hochschulen direkt und dauerhaft mitzufinanzieren. Diese Mittel könnten direkt in die 
Grundfinanzierung einfließen und zum Beispiel zur Bildung des bereits erwähnten 
Stellenpools eingesetzt werden. 
b) Zum anderen sollte im Bund eine Diskussion darüber angestoßen werden, ob der 
Qualifizierung dienende Befristungen nur noch auf Grundlage eines gesetzlich normierten 
Sachgrundes „Qualifizierung“ erlaubt wäre. Einerseits würde dies mit europäischem Recht 
besser vereinbar sein, als der aktuelle Zustand. Andererseits würden sich damit die 



Anforderung an die Befristung nicht mehr nur formal gestalten, sondern auch inhaltlich. Die 
Befristungen müssten dann mit gesicherten Plänen und Prognosen für die Qualifizierung 
hinterlegt werden. Qualifikationsvereinbarungen und die Planung von Karriereperspektiven 
wären also Vertragsbestandteil. 
  
  
Abschließend möchte ich zusammenfassen. Beide Anträge sind inhaltlich zu begrüßen. 
Hinsichtlich von Vertragsmindestlaufzeiten sollte sich die Befristung bei Qualifikationen auf 
die benötigte Dauer der Qualifikation beziehen. Einzurichtende Stellenpools würden dies 
ermöglichen. 
Außerdem sollten Daueraufgaben durch langfristige Stellen abgedeckt werden und 
sachgrundlose Befristungen generell abgeschafft werden. Letztlich sollte über neue 
Personalkategorien unterhalb der Professur nachgedacht werden. 
  
Student*innenvertretungen, Personalräte, Gewerkschaften und Mittelbauinitiativen sind 
bereit, diesen Prozess gemeinsam mit den Hochschulen mitzugestalten. Sie meine Damen 
und Herren, müssen jedoch den Impuls dazu geben. 
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Vielen Dank

 

 

 

 


